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sınd Gewiß hat FEusebius sich nıcht „ ZUIN willfährigen Werkzeug e1ınes berechnen-
den Herrschers degradıeren“ lassen (S 256) ber W Ads$ sol] INa VO  3 der Behauptung
halten,5 99  O Euseb kein politischer Theologe 1n dem Sınne WAadl, dafß die Politik
Konstantıns akzeptiert, theologisch gerechtfertigt hat“ (ebd.; vgl 248), WenNnNn

1M gleichen Autsatz z schreıbt: 1n der ‚Kırchengeschichte‘ werde sichtbar,
„dafß Eusehb den eigentlich politischen Zusammenhängen eın Interesse hat,
sondern lediglich der theologischen Deutung der Geschehnisse“ (& 246); Eusebius
stelle eine Analogie 7zwiıischen den Erfolgen Konstantıns un den Taten (sottes 1n
der Bibel her, „indem die historischen Ereignisse den biblischen Berichten
gleicht“ S 249); Eusebius W C111 auch „einse1t1g” eine „theologische
Deutung Konstantıns“ D 251); WECNN Eusebius „Konstantın selbst Wort kom-
iINnen läßt, wırd dessen politische Konzeption konsequent theologisch umgedeutet“
S 252 das Verdienst des FEusebius liege darın, „dıe Bedeutung des Umschwungs
VO  e} 315 erkannt un: theologisch interpretiert haben Damıiıt WTl die konstantinı-
sche Ara ıcht LLUL als Wendepunkt in der Geschichte, sondern als VO  e Gott
gewollt dargelegt un der Kirche bedeutet, W 1e S1€ sich ın der Situation
verhalten habe nämlich Gott preısen, der durch seınen DDiener Konstantın
Kirche un: Welt den Frieden schenkte, un Gottes Wıiıllen entsprechend leben
Im Grunde 1St. CX eine rein geistliche Weıisung, die auf das außere Verhältnis
der Kırche ZuU Staat ıcht eingeht“ (S Dies alles hat nach nıchts miıt poli-
tischer Theologie un Wer das behaupten Wagt, MUu sıch fragen lassen, W as

annn noch Politik un: politischer Theologie versteht. Man kann den Be1-
rag VO  3 jedenfalls 1Ur als einen milßglückten Versuch bezeichnen, FEusebius
nach den Stellungnahmen RC}  3 Schmuitt, Peterson un: anderen S 2236
„retten“. Diese Vorbehalte sollten u1ls ber iıcht die Freude ber den sonstıgen
Inhalt des ammelbandes verderben. Historiker un Theologen dürfen G dankbar
begrüßen, da{ß iıhnen eıne Reihe VO  - torschungsgeschichtliıch bedeutsamen und ür
die heutıige Diskussion relevanten Arbeiten, die bisher schwer zugänglich I1,
nunmehr bequem ZUr Hand 1St.

TIrıer Klaus Girardet

Lancel CFrl Actes de la Conference de Carn ae
241 1 LTome F Introduction generale. LTome H- Texte traduction de la
capıtulatıon generale des de la premiere seance. Tome II 'Texte
traduction de 1a deuxieme de 1a tro1sıeme seance Sources chretiennes
No 194, T 224) Parıs (Editions du Cerf) 972/75 19
Diese Ausgabe der Akten des Religionsgesprächs mit den Donatıiısten 1M Jahre

411 Karthago umtfa{ßt vier Bände, VO  3 denen die ersten Tel AT Anzeıge VOUOL-

liegen. Der vierte Band soll zusätzliche Erläuterungen, Register un: Karten enNt-
halten.

Für die Herstellung des Textes verfügte der Herausgeber ber keine breitere
Grundlage als se1ne Vorgänger, deren bedeutendste Baluze und Dupın sind Denn

1St. 1Ur eın Textzeuge erhalten, der Parısınus 1546 P eine Handschrift Aaus
den Viertel des ahrhunderts, die VO  - Bischoft dem Skriptorium VO: Lorsch
zugewı1esen wird. Dıie beiden anderen Manuskripte sind Abschriften VO:  e} AUS
dem Jahrhundert So bestand die Arbeit des Herausgebers 1n der Reinigung des
Textes VONn Auslassungen, Druckfehlern un: 1n der Verbesserung der Zeichenset-
ZUN$g nthält Fehler und Textversetzungen, die, W1€e sıch ZU el mi1t Hılfe

Der atz des Beitrages 236) oll mit Stillschweigen übergangen werden.
Im übrigen heißt die Festrede des Eusebius „Iriıcennatsrede“ der „Triakontaeteri-
kos“, ber ıcht „Irieterikos“ 248) Auf 257 MUu wohl „nırgends“ des
sinnverwirrenden „iırgends“ stehen. Im Literaturverzeichnis (S 412), Überschrift
ZU Abschnıitt, MU: „Augustinus“ „Augustus“ heißen Aufßerdem ware

ohl nıcht die schwier1gste editorische Leıistung SCWESCH, W CI111 Druckfehler in
griechischen ıtaten (Z 137 miıt Anm 22} vermıeden worden waren.
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der capitula (Inhaltsverzeichn1s) des Marcellus zeigen laßt, auf den Archetyp
rückgehen, eines der Exemplare, welche 1mM Junı A A öffentlichen Bekanntma-

den 1n Kurzschrift aufgenommenen Proto-chung hergestellt wurden. Der Weg
ber wWwel Umschriften un die Vervielfälti-kollen bıs ZUr Edıition VO  on 411 Zing

gun der als zültig anerkannten Reınschrift (das wird 1n 346-—353 erläu-
tert), wobei sich Versehen einschleichen mußften. Be1 der Textherstellung mu{ des-
halb die Konjektur eine wichtige Rolle spielen. VDer Herausgeber 1St 1j1er aut dem
VOTLr allem VO  a Baluze beschrıttenen Wege weıtergegangen bietet „ahlreiche un

ıbt ber diese Vorschläge, w1e auch solcheylückliche Verbesserungen. Der Apparat
chnet auch wichtıigere Schwankungen derfrüherer Herausgeber Auskunft:;: verzei

Rechtschreibung 1m Kodex Der Herausgeber hat nıcht in jedem Falle eine e1n-
heitliche Schreibung durchgeführt. Er legt seıin Verfahr 1n 379 dar
un begründet Er bessert die Schreibung der Ortsnamen mi1t Hilfe VO  j In-
chriften der schriftlicher Bezeugung 1n geographischen Texten und Bischofslisten,

elche auf Wandlungen des spätlateinischenhütet sich aber, abweichende Formen,
andern. Da die Ortsnamen 1n den Gesta durchweg 1nLautbestandes beruhen,

adjektivischer Form auttreten, Ate für die Übersetzung die substantivische Be-

zeichnung hergestellt werden (Lemelletfensıis Lemellef), w as groiße Schwierigkeiten
miıt siıch führt, da viele Provınznester NUur 1n diesen Akten bezeugt sind. Umso
mehr ank gebührt der mühsamen Arbeit des Herausgebers, der 7zudem unsichere

ruck kennzeiıichnet.Endungen un Formen durch kursive
Dıie Ausgabe bringt einen Fortschrıtt gegenüber den bisherigen Editionen, s1e

iSt auch durch die Gliederung in Abschnıtte lesbarer geworden. Dıie Übersetzung
die 1n eıne moderne Sprache des schwıerigen Textes, der M1t juristischen
Fachausdrücken durchsetzt 1St und mündliche Aufßerungen enthält, welche ZU el

chen der 1n geschwollener Sprache gehalten sind,die syntaktischen Regeln durchbre
1St eiıne große Leistung.

be mM1t einer den Text auswertenden Monographie beglei-Lancel hat seine Ausga
tet. Denn muß INa  ; die Y Einführung“ neNNECR, welche einen Band VO:  o 402 Seiten
Füllt. Zunächst wird die Vorgeschichte des Religı1onsgesprächs entfaltet. Dıie Dar-

stellung 1St. objektiv, s1€e unterstreicht Recht, ß das kaiserliche Reskript (zur
schwankenden Terminologie Z VO: Oktober 410, welches die Zu-

die Entscheidung schon parteilich vorwe$S-sammenKun: 1n Karthago anordnet,
welche der Vorbereitung desnımmt. Dıie staatlichen und kirchlichen Urkunden,

Gesprächs dienen, werden analysıert, wobl gut hervortritt, Ww1e das Mandatum
der Katholiken (Gesta I! 55) als Vertasser auf A 5 Augustın erwıesen
wird den lan für die theologische Gesprächsführung enthält. Dıie Besprechung
der donatistischen ntwort aut dieses Mandat (Gesta LEL 258), die „wischen dem

die für den donatistischen Kirchenbe-und Jun1ı 411 Aausgearbeitet wurde und
oriff aufschlußreich 1ISt, bleibt dem Band vorbehalten.

Be1 der Beschreibung des Ablaufs der Konterenz wird die technische Vorbere1-
etung erläutert, wobe1l der Beamtensta (officıum) des kaiserlichen Sonderbeauf-
Lragtch Marcellinus hinsichtlich der Range un Aufgaben des darın ve'  en

Personals untersucht wird vgl 390 dıe Anmerkung ber die Arbeitsweise
1blösenden Schichten) Hilfreich 1St die Erklä-der Kurzschriftler (exceptores) in 61

der Donatısten (praescr1pt10 de teIN-
runs der juristischen VerzögerungsmanOV

On entwickelt der V+t: die Rolle, welche
POTIC, de mandato, de persona). Sehr sch
die praescripti0 de persona für den Ablauf der entscheidenden drıtten Sıtzung
spielte. Es Z1ng be1 dieser praescr1pt10 die qualitas PerSONArUuN, die HFest-

klagter. Dıie Donatısten suchen den Katholikenstellung, WeIi Kläger W ar un w er Be
dem die Beweislast zufällt und dendie Rolle des Klägers zuzuschieben,

dann die praescr1pti0 mendacıorum lItend gemacht werden kann Indem der Ver-

handlungsführer Marcellinus erklärt, beid Seıiten hätten das Gespräch verlangt
un 1eS$ durch Verlesung der Akten ber einen diesbezüglichen Schritt der Dona-
tısten 1n avenna (1ım Jahre 406) begründe 11 W as dıe Donatiısten durch For-

ler Akten des chı1smas 1n chronologischer Reihenfolgederung auf Verlesung
die Konfterenz 1n die Untersuchung der historischen Ver-abbiegen wollen gerat
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antwWwOrtun für das Schisma und allmählich 1n die VO  «} den Katholiken alstrebte Bahn, die Erörterung der Sache bst.
DDas zweıte Kapitel der Einleitung versucht testzustellen, w1e stark beide Parteıen

auf dem Religionsgespräch verireten 10 Die hier liegenden Schwierigkeitenspiegeln siıch darın, da die Liısten, welche bisher aufgestellt wurden, verschiede-
nen Ergebnissen kamen. Die Probleme (doppelte Zählungen infolge abweichender
Formen desselben UOrtsnamens, Unterschiede 7zwıschen der oftiziellen Berechnungder Zahlen durch die Kanzlei des Marcellinus un den Daten der Gesta selbst USW.)werden 110 dargestellt. Der Vf. kommt dem Schluß, da{ß beide Kırchen
eLWwW2 ın gleicher ahl verireten Aien. Diıie Unterschriften sowohl! der Katholiken
als auch der Donatısten sınd hierarchisch nach dem Ordinationsalter geordnet beiden Katholiken machen dıe Lıbyer un die Mauretanıer eıne Ausnahme davon
die Gründe werden 178 eroörtert). Das diıe Führung entsprechender Lıisten
be] beiden Kiırchen OT4auUS,.

Lancel unternımmt sodann, die Verbreitung beider Kirchen in den Kernpro-vinzen Nordafrikas ermitteln und kommt mancher Abweichungen VO  3
Frend "The Donatıst Church Movement of Protest in Roman North Afrıca,Oxtord un: Tengström (Donatısten un Katholiken, GöteborgÜhnlichen Ergebnissen: Überwiegen der Donatısten ın Numidia consularis und
Mauretanıa Sıtifensis, der Katholiken 1n der Proconsularis, Gleichstand,bei die Donatıisten infolge der Unterdrückungen) 1m Rückgang begriffen sınd. Die
Annahme, da{fß die Donatısten 1n Stidten nıcht 1n yleichem Mafße verireten SCWESCHLseı1en Ww1e die Katholiken, aäßt sıch nıcht halten (: 142 f.) Doch hat die Verfolgungıhren Rückzug 1n ländliche Gebiete befördert.

Besonderes Interesse verdienen die ausführlichen prosopographischen Unter-
suchungen des Verfassers. Es se1 1er 1LLUTr auf die Charakteristiken der Donatıisten
Emeritus VO  ] Aäsarea un Petilianus VO Constantına, die ber Monceaux hinaus-
führen, hingewiesen.

Der Sprache der Gesta, die VO  — den Latınısten bisher vernachlässigt wurde, 1St
eın besonderes Kapitel gewıdmet. Dabei verzıichtet der Vt auf eiıne Trennung der
schrıftlichen Dokumente VO den mündlichen Aussagen, weil 1es Wiederholun-
SCH führen musse. Darüber könnte INa  $ streıiten. Jedenftalls LreNNT bei der Be-
sprechung der Klauseltechnik echt 7zwıschen schriftlichen un mündliıchen uße-
rungscl. Phonetik un Morphologie ergeben wen1g Bemerkenswertes, außer dem
gelegentlichen Übergang des Dentals der Silbe di- 1n einen Reibelaut Wortanfang(Diarrhytus Zarıtus) der zwischen Vokalen (Macomades Macomazıensı1s). In
der Syntax kehren die Veränderungen, die sich allgemein 1m Spätlateinischen voll-
zıehen, wieder, W as mi1t einer Reihe VO  } Beispielen belegt wird. Der Verfasser be-
agt die Armut des Wortschatzes 1n den Gesta; die adfectio numerosıtatiıs (derersıch den Rednern der Gesta Augustın wenıgsten befleißigt) könne den
sprachlichen Nıedergang nicht verdecken. och darf INa  j ZUr Entschuldigung der
Bischöte N, daß S1e Stegreifreden alten, die allen Zeıten für Wiederholun-
SCIL und Ausdrucksmängel anfäallig SCWESCH SIN

Den Schluß der „Einführung“ bildet die Darlegung der Geschichte des Textes
der Gesta un der Grundsätze der vorliegenden Ausgabe.

Dıiese wertvolle Erschließung der Gesta VO  a 411 1St wichtig für Philologen,Hıstoriker un Patristiker.
Maınz Lorenz

Otto Wermelinger: Rom und Pelisius. Dıie theologische Posıtion
der römischen Bischöfe 1mM pelagianischen Streit 1n den Jahren 411—437 Päpsteun Papsttum f Stuttgart (Hiersemann) 1975 2n 340 öl Ln., A0
Das vorliegende Buch geht VO  } der Frage aus Wiıeweit hat sich Papst Zosimus

bei der iıhm abgenötigten Verurteilung des Pelagianismus die augustinısch-afrika-nische Erbsüdenlehre (tradux peccatı) eigen gyemacht? Diese Frage wird 1n den
Gesamtzusammenhang des pelagıanischen Streıites gestellt. So olgt der Gang der


